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Gericht 

Verfassungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.02.1927 

Geschäftszahl 

A398/26; B450/26 

Sammlungsnummer 

737 

Rechtssatz 

Es steht nichts im Wege, die vor der mündlichen Verhandlung erlaufenden Kosten der Klage und 
Beschwerde i. S. der §§ 41 und 88 des VerfGG schon in diesem Zeitpunkte über Ansuchen in 
nichtöffentlicher Sitzung bedingt, das ist für den Fall der  Klaglosstellung und der Zurückziehung der 
Klage und Beschwerde, zu bestimmen. 
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